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2022
Satzung zur Änderung 

der Betriebssatzung für das 
LWL-Jugendhilfezentrum Marl,

das LWLHeilpädagogische Kinderheim Hamm 
und das LWL-Jugendheim Tecklenburg 

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Vom 26. November 2010

Auf Grund der §§ 6 Absatz 1, 7 Absatz 1 Buchstabe d 
und 23 Absatz 2 der Landschaftsverbandsordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
24. März 2009 (GV. NRW. S. 254) i. V. m. der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) und der Eigen-
betriebsverordnung für das Land Nordrhein- Westfalen 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 
S. 15), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963), hat die 13. Land-
schaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe am 26. November 2010 folgende Satzung zur 
Änderung der Betriebssatzung für das LWLJugendhilfe-
zentrum Marl, das LWL-Heilpädagogische Kinderheim 
Hamm und das LWLJugendheim Tecklenburg des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe beschlossen:

Artikel 1
Die Betriebssatzung für das LWL-Jugendhilfezentrum 
Marl, das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm 
und das LWL-Jugendheim Tecklenburg des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe vom 11. Februar 1999 (GV. 
NRW. S. 72), zuletzt geändert durch Satzung vom 
22. April 2010 (GV. NRW. S. 264), wird folgendermaßen 
geändert:

§ 3 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2
Die Satzungsänderung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Münster, den 26. November 2010

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 13. Landschaftsversammlung

Dr. Wolfgang  K i r s c h

Schriftführer der 13. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 der Land-
schaftsverbandsordnung in der z. Zt. geltenden Fassung 
bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c)  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 26. November 2010

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– GV. NRW. 2010 S. 686

2022
Satzung

für das Archiv des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe

Vom 26. November 2010

Die 13. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe hat 
am 26. November 2010 auf Grund des Artikels 4 Absatz 2 
der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. Juni 1950 (GV. NRW. S. 127), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Juni 2004 (GV. NRW. S. 360), der §§ 6 
Absatz 1 und 7 Absatz 1 Buchstabe d der Landschafts-
verbandsordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 24. März 2009 (GV. NRW. S. 254), des Archivge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 188) sowie des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
Juni 2000 (GV. NRW. S. 542), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 765), die folgende Satzung für das Archiv des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe beschlossen, die hier-
mit bekannt gemacht wird:

1.
Das Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(Archiv LWL) ist zentrales Archiv aller Dienststellen und 
Einrichtungen und hat die Aufgabe, die Geschichte des 
Landschaftsverbandes  (LWL) und seiner Rechtsvorgän-
ger durch die Übernahme von Archivgut zu dokumentie-
ren. Das Archiv LWL ist Bestandteil des LWL-Archivam-
tes für Westfalen. Für die Arbeit des Archivs und zur 
Regelung der dienstlichen Beziehungen zwischen Archiv 
und den einzelnen Dienststellen und Einrichtungen 
ergeht folgende Regelung:

1.  Die Dienststellen und Einrichtungen prüfen regelmä-
ßig, welche Teile des Registraturguts für die laufenden 
Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden. Diese 
sind dem Archiv spätestens 30 Jahre nach Schließung 
vollständig, d. h. ohne Entnahme einzelner Vorgänge, 
mit einer Abgabeliste zur Übernahme anzubieten. Um 
die spätere Übernahme von Archivgut aus elektroni-
schen Systemen sicherzustellen, ist das Archiv LWL 
über die Planung, Einführung und wesentliche Ände-
rungen von IT-Systemen frühzeitig zu informieren 
und, soweit diese zu anzubietenden elektronischen 
Dokumenten nach Nummer 2 führen, auf dessen 
Wunsch zu beteiligen.

2.  Registraturgut im Sinne dieser Regelung sind sämtli-
che bei der Erledigung der Dienstgeschäfte entste-
hende Unterlagen wie Amtsbücher, Akten, Schriftstü-
cke, amtliche Publikationen, Karteien, Karten, Risse, 
Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tonaufzeich-
nungen und alle anderen, auch elektronischen Auf-
zeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungs-
form, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, 
die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informa-
tionen und deren Nutzung notwendig sind.

3.  Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen, die

 3.1  personenbezogene Daten enthalten, welche nach 
einer Rechtsvorschrift des Landes- oder Bundes 
gelöscht werden müssten oder gelöscht werden 
könnten, sofern die Speicherung der Daten nicht 
unzulässig war,

 3.2  einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis 
oder sonstigen Rechtsvorschriften über die 
Geheimhaltung unterliegen; die nach § 203 Absatz 
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1 Nummern 1, 2, 4 oder 4 a des Strafgesetzbuchs 
geschützten Unterlagen der Beratungsstellen dür-
fen nur in anonymisierter Form angeboten und 
übergeben werden.

4.  Über die Archivwürdigkeit entscheidet das Archiv 
LWL nach fachlichen Kriterien. Darüber hinaus 
geben die Dienststellen und Einrichtungen an, wel-
ches Registraturgut  aus rechtlichen Gründen dau-
ernd aufzubewahren ist.

5.  Das Archiv LWL übernimmt das archivwürdige Regis-
traturgut, erschließt es inhaltlich und bereitet es kon-
servatorisch auf.

6.  Nach Maßgabe der Schutzfristen gemäß § 7 Archivge-
setz Nordrhein-Westfalen kann das Archivgut im 
Rahmen der Benutzungsordnung für das Archiv LWL 
benutzt werden. Über die Verkürzung der Schutzfris-
ten entscheidet der LWL-Direktor mit der Möglich-
keit der Delegation auf den Leiter des LWL-Archi-
vamtes für Westfalen.

7.  Das Archiv LWL übernimmt auch Belegstücke aller 
Veröffentlichungen und amtlichen Druckschriften des 
LWL.

8.  Das Archiv LWL kann als ergänzende Dokumentation 
zu den amtlichen Beständen auch Archivalien priva-
ter Herkunft übernehmen, sofern ein Sachzusammen-
hang mit dem Registraturgut des LWL besteht.

9.  Die Benutzung ist unentgeltlich. Entstehende Sach-
auslagen werden in Rechnung gestellt.

2.
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 7. November 
1991 (GV. NRW. S. 436) außer Kraft.

Münster, den 26. November 2010

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 13. Landschaftsversammlung

Dr. Wolfgang  K i r s c h

Schriftführer der 13. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 der Land-
schaftsverbandsordnung in der z. Zt. geltenden Fassung 
bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c)  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 26. November 2010

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– GV. NRW. 2010 S. 686

2022
Satzung zur Aufhebung

der Betriebssatzung
für das Hans Peter Kitzig Institut, Gütersloh,

Rehabilitationseinrichtung
für psychisch Kranke und Behinderte

Vom 26. November 2010

Die 13. Landschaftsversammlung des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe hat am 26. November 2010 auf 
Grund des § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 d der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 24. März 2009 (GV. NRW. S. 254), in 
Verbindung mit § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 950), der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 963), folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Die Betriebssatzung für das Hans Peter Kitzig Institut, 
Gütersloh, Rehabilitationseinrichtung für psychisch 
Kranke und Behinderte vom 5. November 1992 (GV. NRW. 
1993 S. 2) wird zum 31. Dezember 2010 aufgehoben.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

Münster, den 26. November 2010

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 13. Landschaftsversammlung

Dr. Wolfgang  K i r s c h

Schriftführer der 13. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 der Land-
schaftsverbandsordnung in der z. Zt. geltenden Fassung 
bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c)  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 26. November 2010

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– GV. NRW. 2010 S. 687
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2022
Satzung zur Änderung

der Betriebssatzung für die Krankenhäuser des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Vom 26. November 2010

Die 13. Landschaftsversammlung des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe hat am 26. November 2010 auf 
Grund der §§ 6 Absatz 1, 7 Absatz 1 d und 23 Absatz 2 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2009 (GV. 
NRW. S. 254) in Verbindung mit § 107 Absatz 2 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), des Kran-
kenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-West-
falen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 
S. 157), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S.184), der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S.644, ber. 2005 S. 15), geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963), 
und der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung 
Nordrhein-Westfalen vom 5. August 2009 (GV. NRW. 
S. 434), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963), folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel 1
Die Betriebssatzung für die Krankenhäuser des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Januar 1996 (GV. NRW. S. 84), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 22. April 2010 (GV. 
NRW. S. 266), wird wie folgt geändert:

1.  § 5 Absatz 1 wird um folgende Nummern 19 und 20 
ergänzt:

 „19. LWL-Klinik Dortmund

 –  Elisabeth – Klinik -

   Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik

 20. LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne.“

2. § 20 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 20
Jahresabschluss

  Die Betriebsleitungen haben den Jahresabschluss und 
den Lagebericht spätestens bis zum Ablauf von drei 
Monaten nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 
aufzustellen, zu unterschreiben und über den Direk-
tor/die Direktorin des LWL dem Gesundheits- und 
Krankenhausausschuss vorzulegen.“

Artikel 2
Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Münster, den 26. November 2010

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 13. Landschaftsversammlung

Dr. Wolfgang  K i r s c h

Schriftführer der 13. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 der Land-
schaftsverbandsordnung in der z. Zt. geltenden Fassung 
bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c)  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 26. November 2010

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– GV. NRW. 2010 S. 688

2023
Gesetz zur Revitalisierung 

des Gemeindewirtschaftsrechts
Vom 21. Dezember 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Revitalisierung des Gemeindewirtschaftsrechts

Artikel 1
Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), wird wie folgt 
geändert:

1. § 107 erhält folgende Fassung:

 „§ 107
Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung

(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,

2.  die Betätigung nach Art und Umfang in einem ange-
messenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde steht und

3.  bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversor-
gung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes 
von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich 
der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentli-
che Zweck durch andere Unternehmen nicht besser 
und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst 
nicht den Vertrieb und/oder die Installation von Endge-
räten von Telekommunikationsanlagen. Als wirtschaftli-
che Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu ver-
stehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von 
Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, 
sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Priva-
ten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht wer-
den könnte.

(2) Als wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses 
Abschnitts gilt nicht der Betrieb von

1.  Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich ver-
pfl ichtet ist,
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2.  öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und 
kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, 
insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten

 –  Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volks-
hochschulen, Tageseinrichtungen für Kinder und 
sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliothe-
ken, Museen, Ausstellungen, Opern, Theater, Kinos, 
Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstät-
ten),

 –  Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische 
und botanische Gärten, Wald-, Park- und Garten-
anlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Ein-
richtungen zur Veranstaltung von Volksfesten),

 –  Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, 
Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, Kurparks, 
Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, 
soziale und medizinische Beratungsstellen),

3.  Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirt-
schaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder 
der Wohnraumversorgung dienen,

4.  Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der 
Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie 
des Messe- und Ausstellungswesens,

5.  Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des 
Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den dienen.

Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem 
öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu verwalten und können entspre-
chend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt 
werden. Das Innenministerium kann durch Rechtsver-
ordnung bestimmen, dass Einrichtungen, die nach Art 
und Umfang eine selbständige Betriebsführung erfor-
dern, ganz oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe 
geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei können 
auch Regelungen getroffen werden, die von einzelnen 
der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abwei-
chen.

(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des 
Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten 
Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörper-
schaften gewahrt sind. Die Aufnahme einer wirtschaftli-
chen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur 
zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen 
Betätigung bedarf der Genehmigung.

(4) Die nichtwirtschaftliche Betätigung außerhalb des 
Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen 
und die berechtigten Interessen der betroffenen kommu-
nalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Diese Voraus-
setzungen gelten bei in den Krankenhausplan des Lan-
des aufgenommenen Krankenhäusern als erfüllt. Die 
Aufnahme einer nichtwirtschaftlichen Betätigung auf 
ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. 
Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der 
Genehmigung.

(5) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. 
die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat auf der 
Grundlage einer Marktanalyse über die Chancen und 
Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen Engage-
ments und über die Auswirkungen auf das Handwerk 
und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Den 
örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Hand-
werk, Industrie und Handel und der für die Beschäftig-
ten der jeweiligen Branche handelnden Gewerkschaften 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Marktanaly-
sen zu geben.

(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, 
übernehmen oder betreiben.

(7) Für das öffentliche Sparkassenwesen gelten die dafür 
erlassenen besonderen Vorschriften.“

2.   Nach § 107 wird folgender § 107 a eingefügt:

„§ 107a
Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung

(1) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der 
Strom-, Gas- und Wärmeversorgung dient einem öffent-
lichen Zweck und ist zulässig, wenn sie nach Art und 
Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde steht.

(2) Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversor-
gung unmittelbar verbundene Dienstleistungen sind 
zulässig, wenn sie den Hauptzweck fördern. Die 
Gemeinde stellt sicher, dass bei der Erbringung dieser 
Dienstleistungen die Belange kleinerer Unternehmen, 
insbesondere des Handwerks, berücksichtigt werden.

(3) Die Aufnahme einer überörtlichen energiewirtschaft-
lichen Betätigung ist zulässig, wenn die Voraussetzung 
des Absatzes 1 vorliegt und die berechtigten Interessen 
der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften 
gewahrt sind. Bei der Versorgung mit Strom und Gas gel-
ten nur die Interessen als berechtigt, die nach den Vor-
schriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine Einschrän-
kung des Wettbewerbs zulassen. Die Aufnahme einer 
energiewirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen 
Märkten ist zulässig, wenn die Voraussetzung des Absat-
zes 1 vorliegt. Die Aufnahme einer solchen Betätigung 
bedarf der Genehmigung.

(4) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. 
die unmittelbare Beteiligung an Unternehmen im Sinne 
des Absatzes 1 ist der Rat über die Chancen und Risiken 
des beabsichtigten wirtschaftlichen Engagements zu 
unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungsorganisa-
tionen von Handwerk, Industrie und Handel und der für 
die Beschäftigten der jeweiligen Branche handelnden 
Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben, sofern die Entscheidung die Erbringung verbun-
dener Dienstleistungen betrifft.“

3. § 108 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. bei Unternehmen (§ 107 Abs. 1) die Vorausset-
zungen des § 107 Abs. 1 Satz 1 gegeben sind und 
bei Unternehmen im Bereich der energiewirt-
schaftlichen Betätigung die Voraussetzung des 
§ 107 a Abs. 1 gegeben ist,“.

 b) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

   „2. bei Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) ein wichtiges 
Interesse der Gemeinde an der Gründung oder der 
Beteiligung vorliegt,“.

4.  Nach § 108 wird folgender § 108 a eingefügt:

„§ 108 a
Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen 

Aufsichtsräten

(1) Soweit im Gesellschaftsvertrag eines Unternehmens 
(§ 107 Abs. 1, § 107 a Abs. 1) oder einer Einrichtung 
(§ 107 Abs. 2) in Privatrechtsform, an der die Gemeinde 
unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 vom Hundert 
der Anteile beteiligt ist, ein fakultativer Aufsichtsrat 
vorgesehen ist, können dem fakultativen Aufsichtsrat 
Arbeitnehmervertreter des Unternehmens oder der Ein-
richtung angehören. In diesem Fall ist ein angemessener 
Einfl uss der Gemeinde im Sinne des § 108 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 gegeben, wenn bei mehr als 2 von der Gemeinde in 
den Aufsichtsrat zu entsendenden Vertretern nicht mehr 
als ein Drittel der Gesamtzahl der Aufsichtsratsmandate 
durch Arbeitnehmervertreter des Unternehmens oder der 
Einrichtung nach Maßgabe der folgenden Absätze 
besetzt werden.

(2) Der Rat der Gemeinde bestellt aus einer von der 
Betriebsversammlung des Unternehmens oder der Ein-
richtung zu erstellenden Vorschlagsliste die in den fakul-
tativen Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeitnehmerver-
treter. Die Bestellung bedarf eines Beschlusses der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates. 
Die Vorschlagsliste muss mindestens die doppelte Zahl 
der zu entsendenden Arbeitnehmervertreter enthalten. 
Der Rat hat das Recht, mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl seiner Mitglieder sämtliche Vorschläge der Liste 
zurückzuweisen und eine Ergänzung zu verlangen. In 
diesem Fall kann eine Betriebsversammlung eine neue 
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Vorschlagsliste erstellen; Sätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend. Im Falle einer erneuten Zurückweisung der Vor-
schläge durch den Rat bleiben die für die Arbeitnehmer-
vertreter vorgesehenen Aufsichtsratsmandate unbesetzt.

(3) § 113 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten für die nach Absatz 
2 für den fakultativen Aufsichtsrat vom Rat bestellten 
Arbeitnehmervertreter entsprechend. Verliert ein vom 
Rat bestellter Arbeitnehmervertreter die Beschäftigten-
eigenschaft in dem Unternehmen oder der Einrichtung, 
muss der Rat ihn entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 3 aus 
seinem Amt im fakultativen Aufsichtsrat abberufen.

(4) In der Betriebsversammlung nach Absatz 2 sind alle 
Beschäftigten des Unternehmens bzw. der Einrichtung 
wahlberechtigt, die am Tage der Betriebsversammlung 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht wahlberech-
tigt sind Geschäftsführer und Vorstände des Unterneh-
mens bzw. der Einrichtung. In die Vorschlagsliste können 
nur Wahlberechtigte aufgenommen werden. Die Einzel-
heiten für die Wahl der Arbeitnehmervertreter sind im 
Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder einem sonstigen 
Organisationsstatut des Unternehmens bzw. der Einrich-
tung zu regeln. Im Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder 
dem Organisationsstatut des Unternehmens bzw. der 
Einrichtung ist auch die Amtsdauer der Arbeitnehmer-
vertreter zu regeln. Sie soll die regelmäßige Amtsdauer 
der nach § 113 Abs. 2 Satz 2 neben dem Bürgermeister 
oder dem von ihm benannten Bediensteten der Gemeinde 
in den fakultativen Aufsichtsrat bestellten weiteren Ver-
treter nicht überschreiten.

(5) Wird ein Arbeitnehmervertreter von seinem Amt 
gemäß § 113 Abs. 1 Satz 3 abberufen oder scheidet er aus 
anderen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus, bestellt der 
Rat mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl seiner Mit-
glieder aus dem noch nicht in Anspruch genommenen 
Teil der Vorschlagsliste nach Absatz 2 einen Nachfolger. 
Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, kann eine 
Betriebsversammlung den noch nicht in Anspruch 
genommenen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge 
ergänzen. Kommt auch dann keine Mehrheit der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder des Rates für die Bestellung 
eines Nachfolgers zustande, bleibt das Aufsichtsratsman-
dat unbesetzt.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten mit folgenden Maßgaben 
entsprechend in den Fällen, in denen an einem Unterneh-
men oder einer Einrichtung in Privatrechtsform zwei 
oder mehr Gemeinden beteiligt sind.

Die Bestellung der in den fakultativen Aufsichtsrat zu 
entsendenden Arbeitnehmervertreter bedarf überein-
stimmender, mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder zustande gekommener Beschlüsse der Räte 
mindestens so vieler beteiligter Kommunen, dass hier-
durch insgesamt mehr als die Hälfte der kommunalen 
Beteiligung an dem Unternehmen oder der Einrichtung 
repräsentiert wird. Kommen solche übereinstimmenden 
Beschlüsse nicht oder nicht im erforderlichen Umfang 
zustande, kann eine Betriebsversammlung eine neue Vor-
schlagsliste erstellen. Kommen auch hierzu entspre-
chende übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten 
Räte nicht oder nicht im erforderlichen Umfang 
zustande, bleiben die für die Arbeitnehmervertreter vor-
gesehenen Aufsichtsratsmandate unbesetzt.

Für die Bestellung eines Nachfolgers im Sinne des Absat-
zes 5 gilt Satz 2 entsprechend. Kommen danach überein-
stimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder 
nicht im erforderlichen Umfang zustande, kann eine 
Betriebsversammlung den noch nicht in Anspruch 
genommenen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge 
ergänzen. Kommen auch dann übereinstimmende 
Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erfor-
derlichen Umfang zustande, bleibt das Aufsichtsrats-
mandat unbesetzt.

Für die nach § 113 Abs. 1 Sätze 2 und 3 zu treffenden 
Entscheidungen bedarf es übereinstimmender Beschlüsse 
der Räte mindestens so vieler beteiligter Kommunen, 
dass hierdurch insgesamt mehr als die Hälfte der kom-
munalen Beteiligung an dem Unternehmen oder der Ein-
richtung repräsentiert wird.“

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Der Minister

für Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Die Ministerin
für Familie, Kinder, Jugend,

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

– GV. NRW. 2010 S. 688

20302
Gesetz zur Änderung

des Gesetzes über die Gewährung einer Zulage
für freiwillige, erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit

im feuerwehrtechnischen Dienst
in Nordrhein-Westfalen
Vom 21. Dezember 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gewährung 
einer Zulagefür freiwillige, erhöhte wöchentliche Regel-

arbeitszeitim feuerwehrtechnischen Dienst in 
Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Das Gesetz über die Gewährung einer Zulage für freiwil-
lige, erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit im feuer-
wehrtechnischen Dienst in Nordrhein-Westfalen vom 
19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 203) wird wie folgt geändert:

In § 2 wird die Angabe „31. Dezember 2010“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2013“ ersetzt.
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Artikel 2
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S)
Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r – B o r j a n s

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2010 S. 690

223
Viertes Gesetz

zur Änderung des Schulgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen

(4. Schulrechtsänderungsgesetz)
Vom 21. Dezember 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(4. Schulrechtsänderungsgesetz)

Artikel 1
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863), wird wie folgt 
geändert:

1. § 11 wird wie folgt geändert:

 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

  „(4) Die Grundschule erstellt mit dem Halbjahres-
zeugnis der Klasse 4 auf der Grundlage des Leis-
tungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkei-
ten der Schülerin oder des Schülers eine zu 
begründende Empfehlung für die Schulform, die für 
die weitere schulische Förderung geeignet erscheint. 
Ist ein Kind nach Auffassung der Grundschule für 
eine weitere Schulform mit Einschränkungen geeig-
net, wird auch diese mit dem genannten Zusatz 
benannt. Die Eltern entscheiden nach Beratung durch 
die Grundschule über den weiteren Bildungsgang 
ihres Kindes in der Sekundarstufe I.“

2. § 46 wird wie folgt geändert:

 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

  „(3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in 
die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule der 
gewünschten Schulart in seiner Gemeinde im Rahmen 
der vom Schulträger festgelegten Aufnahmekapazität, 
soweit der Schulträger keinen Schuleinzugsbereich 
gebildet hat.“

3.  § 49 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Neben den Angaben zum Leistungsstand wer-
den in Zeugnissen und in Bescheinigungen über 
die Schullaufbahn die entschuldigten und unent-
schuldigten Fehlzeiten aufgenommen. Ferner kön-
nen nach Entscheidung der Versetzungskonferenz 
Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten auf-

genommen werden. Die Schulkonferenz stellt 
Grundsätze zu einer einheitlichen Handhabung 
der Aussagen auf. Die Aufnahme der Fehlzeiten 
und der Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhal-
ten entfällt bei Abschluss- und Abgangszeugnis-
sen.“

 b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt.

   „(3) Nach Entscheidung der Zeugnis- oder Ver-
setzungs konferenz werden weitere Bemerkungen 
über besondere Leistungen und besonderen per-
sönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen 
Bereich in Zeugnissen und in Bescheinigungen 
über die Schullaufbahnen aufgenommen. Auf 
Wunsch der Schülerin oder des Schülers können 
ebenfalls außerschulische ehrenamtliche Tätig-
keiten gewürdigt werden. In Abschluss- und 
Abgangszeugnissen beziehen sich die Bemerkun-
gen auch auf die gesamte Schullaufbahn.“

 c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

4. § 66 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung:

   „c) mehr als 500 Schülerinnen und Schülern 18 
Mitglieder.“

 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 2 erhält folgende Fassung:

    „2. an Schulen der Sekundarstufe I, an Schu-
len mit Primarstufe und Sekundarstufe I 
sowie an Schulen der Sekundarstufe I und II 
1 : 1 : 1“.

  bb) Nummer 4 wird gestrichen.

  cc) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4.

5.  § 76 Satz 3 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

 „3. Festlegung von Schuleinzugsbereichen,“.

6.  § 84 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 84
Schuleinzugsbereiche“.

 b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Für jede öffentliche Schule kann der Schult-
räger durch Rechtsverordnung ein räumlich abge-
grenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich bilden. 
Eine Schule kann die Aufnahme einer Schülerin 
oder eines Schülers ablehnen, wenn sie oder er 
nicht im Schuleinzugsbereich wohnt und keinen 
wichtigen Grund für den Besuch der Schule dar-
legt. § 46 Absatz 4 und 5 bleibt unberührt.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Hiervon abweichend tritt Artikel 1 Nummer 4 am 
1. August 2011 in Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Die Ministerin

für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2010 S. 691
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81
Zweites Gesetz zur Änderung

des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch

für das Land Nordrhein-Westfalen
Vom 21. Dezember 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz zur Änderung
des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch
für das Land Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB 
II NRW) vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW S. 821), 
zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 21. 
April 2009 (GV. NRW. S. 224), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „im 

Sinne der §§ 6a“ die Wörter „und 44b“ durch die 
Wörter „ , 18 b und 47 Abs. 3“ sowie die Wörter 
„§ 47 Abs. 1 Satz 3“ durch die Wörter „§§ 6 b Abs. 4, 
48 Abs. 1 und § 48 b Abs. 1“ ersetzt und nach den 
Wörtern „kreisfreien Städten nach § 6 Abs. 1 Nr. 2“ 
die Wörter „und § 47 Abs. 2“ angefügt. Die Wörter 
„Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ 
werden durch die Wörter „Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 werden die Wörter „die Arbeitsgemein-
schaften“ durch die Wörter „die gemeinsamen Ein-
richtungen nach § 44 b Zweites Buch Sozialgesetz-
buch“ ersetzt und Satz 2 gestrichen.

 c)  In Absatz 3 werden das Komma durch ein „und“ 
ersetzt und die Wörter „und der Arbeitsgemeinschaf-
ten nach § 44 b des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch“ gestrichen und folgender Satz 2 angefügt:

   „Eine Unterrichtung nach Satz 1 ist auch gegen-
über den gemeinsamen Einrichtungen zulässig, 
soweit Aufgaben und Belange der kommunalen 
Träger berührt sind.“

 d)  Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu den 
Absätzen 5 und 6. Folgender Absatz 4 wird neu 
eingefügt:

   „(4) Das zuständige Ministerium kann die Wahrneh-
mung der kommunalen Aufgaben in den Kreisen und 
kreisfreien Städte und den gemeinsamen Einrich-
tungen sowie die Wahrnehmung aller Aufgaben 
durch die zugelassenen kommunalen Träger prüfen.“

 e)  In Absatz 6 (neu) 1. Halbsatz werden die Worte 
„Die Absätze 3 und 4 gelten“ durch „Absatz 5 
gilt“ und die Worte „Arbeitsgemeinschaften“ 
durch „gemeinsamen Einrichtungen“ ersetzt. Der 
2. Halbsatz wird wie folgt neu gefasst:

   „ , soweit die Aufgaben des kommunalen Trägers 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb der Aufgaben der 
Trägerversammlung nach § 44 c Zweites Buch 
Sozialgesetzbuch betroffen sind.“

2.  § 2 a wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 2 a

  Zwischen dem zuständigen Ministerium und den 
kommunalen Trägern, die eine gemeinsame Einrich-
tung nach § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch 
gebildet haben, sollen Zielvereinbarungen zur Umset-
zung der Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch 
Sozialgesetzbuch abgeschlossen werden.“

3.

a) § 3 erhält die folgende Fassung:
  „(1) Die kommunalen Träger, die zur alleinigen Wahr-

nehmung der Grundsicherungsaufgaben zugelassen 
sind, können zur Erfüllung aller ihnen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch obliegenden Aufga-
ben eine Anstalt des öffentlichen Rechts errichten. 
Die Anstalt des öffentlichen Rechts führt die Bezeich-
nung „Jobcenter“.

(2) Soweit dieses Gesetz keine besonderen Regelungen 
trifft, fi ndet § 114 a Abs. 2, 3, 5 bis 11 mit Ausnahme der 
Bestimmungen des 13. Teils der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Verord-
nung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen 
als Anstalt des öffentlichen Rechts sinngemäß Anwendung.

(3) Die Anstalt des öffentlichen Rechts unterliegt der 
Aufsicht des Landes. Rechts- und Sozialaufsichtsbehörde 
ist das nach § 2 Abs. 1 zuständige Ministerium. § 2 Abs. 4 
bis 6 gilt entsprechend. Die Satzung einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde.

(4) Die Regelungen des § 5 fi nden für die errichtete 
Anstalt des öffentlichen Rechts Anwendung.“

b) § 4 wird aufgehoben.

4.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Als Teil der gemeinsamen Einrichtungen nach 
§ 44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch können 
Kreise im Benehmen mit den kreisangehörigen 
Gemeinden diese zur Durchführung

 1.  der den gemeinsamen Einrichtungen nach § 44 b 
Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch übertrage-
nen Aufgaben oder

 2.  der von der Trägerversammlung nach § 44 c Abs. 2 
Nr. 4 auf die Kreise zurück übertragenen Aufgaben

 durch Satzung heranziehen.“

5.  § 7 wird wie folgt geändert:

Die Anlage A zu § 7 Abs. 3 wird durch die Neufassung 
der Anlage A (Anlage I zum Gesetzentwurf) ersetzt.

6.  Folgender § 7 a wird nach § 7 neu eingefügt:

„§ 7 a
Auf der Grundlage der mit dem Zweiten Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen neu 
gefassten Anlage A zu § 7 Abs. 3 führt das zuständige 
Ministerium einen Nachteilsausgleich für die Kreise und 
kreisfreien Städte für die Jahre 2007 bis 2009 durch, die 
aufgrund der bisherigen Fassung der Anlage A geringere 
Zuweisungen nach § 7 Abs. 1 erhalten haben. Soweit sich 
unter Zugrundelegung der neu gefassten Anlage A ergibt, 
dass einzelne Kreise und kreisfreie Städte zu hohe Zuwei-
sungen nach § 7 Abs. 1 für die Jahre 2007 bis 2009 erhal-
ten haben, wird die Differenz der Zuweisungsbeträge für 
die Jahre 2007 bis 2009 und der Zuweisungsbeträge auf 
der Basis der neu gefassten Anlage A jeweils zu einem 
Achtel von dem Zuweisungsbetrag der Landesersparnis 
bei den Wohngeldausgaben nach § 7 Abs. 3 für die Jahre 
2011 bis 2018 abgezogen. Führt der Abzug bei einzelnen 
Kreisen und kreisfreien Städten gemäß Satz 2 zu einem 
Negativbetrag, so ist dieser auf das Folgejahr übertragbar. 
Soweit ein vollständiger Ausgleich aufgrund zu geringer 
Zuweisungsbeträge nach § 7 Abs. 3 an die jeweiligen 
Kreise und kreisfreien Städte nicht möglich ist, erfolgt im 
Jahr 2019 eine Schlussabrechnung durch das zuständige 
Ministerium, nach der der jeweilige Kreis oder die kreis-
freie Stadt den noch ausstehenden Betrag dem Land 
Nordrhein-Westfalen zu erstatten hat.“

7.  § 8 Absatz 1 wird aufgehoben. Die Absatzbezeich-
nung „(2)“ wird gestrichen.

8.  In § 9 Absatz 2 wird die Zahl „2010“ durch „2015“ 
ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. Abwei-
chend von Satz 1 treten Artikel 1 Nummer 5 und Num-
mer 6 mit Wirkung vom 1. Dezember 2010 in Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
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Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r – B o r j a n s

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Die Ministerin
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Anlage A
zu § 7 Abs. 3

ERHOBENE ENTLASTUNGEN DER KOMMUNEN

Kommune

Hilfe zum 
Lebensun-

terhalt

Hilfe zur 
Gesundheit

Allgemeine 
Sozialver-
waltung

Erhobene 
Entlastung 
insgesamt 
(1) + (2) + 

(3)
TD Euro TD Euro TD Euro TD Euro

1 2 3 4
NRW  9.889 197.782  
Düsseldorf 128.887 562 11.232 140.681
Duisburg 86.777 378 7.563 94.718
Essen 133.057 580 11.596 145.233
Krefeld 33.210 145 2.894 36.249
Mönchen-
gladbach 62.969 274 5.488 68.732
Mülheim 
an der 
Ruhr 21.700 95 1.891 23.686
Oberhau-
sen 39.131 171 3.410 42.712
Remscheid 15.067 66 1.313 16.446
Solingen 25.404 111 2.214 27.728
Wuppertal 77.466 338 6.751 84.555
Kreis Kleve  16.337 71 1.424 17.832
Kreis Mett-
mann  49.357 215 4.301 53.873
Rhein-
Kreis 
Neuss  40.366 176 3.518 44.059
Kreis Vier-
sen  27.580 120 2.404 30.104
Kreis Wesel  56.564 246 4.930 61.739
Bonn 45.256 197 3.944 49.398
Köln 209.638 914 18.270 228.821
Leverkusen 14.044 61 1.224 15.329
Städte-
region 
Aachen 77.846 339 6.784 84.970
Kreis 
Düren  34.477 150 3.005 37.632
Rhein-Erft-
Kreis  46.313 202 4.036 50.551
Kreis 
Euskirchen  10.539 46 919 11.504

Kreis 
Heinsberg  23.084 101 2.012 25.197
Oberbergi-
scher Kreis  20.649 90 1.800 22.539
Rheinisch-
Bergischer 
Kreis  15.267 67 1.331 16.665
Rhein-
Sieg-Kreis  38.628 168 3.366 42.163
Bottrop 13.389 58 1.167 14.614
Gelsen-
kirchen 57.152 249 4.981 62.382
Münster 34.348 150 2.993 37.492
Kreis Bor-
ken  20.072 87 1.749 21.908
Kreis Coes-
feld  10.867 47 947 11.861
Kreis Reck-
linghausen  87.349 381 7.612 95.342
Kreis 
Steinfurt  25.629 112 2.234 27.974
Kreis 
Warendorf  17.879 78 1.558 19.515
Bielefeld 60.838 265 5.302 66.405
Kreis 
Gütersloh  19.230 84 1.676 20.990
Kreis Her-
ford  18.334 80 1.598 20.012
Kreis Höx-
ter  6.480 28 565 7.073
Kreis Lippe  32.112 140 2.799 35.050
Kreis Min-
den-Lüb-
becke  19.503 85 1.700 21.288
Kreis 
Paderborn  28.382 124 2.473 30.979
Bochum 57.572 251 5.017 62.840
Dortmund 112.946 492 9.843 123.281
Hagen 40.810 178 3.557 44.544
Hamm 22.214 97 1.936 24.247
Herne 22.986 100 2.003 25.089
Ennepe-
Ruhr-Kreis  35.804 156 3.120 39.080
Hochsauer-
landkreis  19.056 83 1.661 20.799
Märkischer 
Kreis  50.612 221 4.411 55.243
Kreis Olpe  5.012 22 437 5.470
Kreis Sie-
gen-Witt-
genstein  26.762 117 2.332 29.211
Kreis Soest  21.993 96 1.917 24.005
Kreis Unna  52.497 229 4.575 57.301
 2.269.443 9.889 197.782 2.477.115

 

Hilfe zum 
Lebensun-

terhalt

Hilfe zur 
Gesundheit

Allgemeine 
Sozialver-
waltung

Erhobene 
Entlastung 
insgesamt 
(1) + (2) + 

(3)
in Tsd. in Tsd. in Tsd. in Tsd.

1 2 3 4
Aachen 39.962 174 3.483 43.619
Kreis 
Aachen  37.884 165 3.302 41.351
Städtere-
gion 
Aachen 77.846 339 6.784 84.970

– GV. NRW. 2010 S. 692
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Gesetz zur Änderung

des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr

in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
Vom 21. Dezember 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 

(ÖPNVG NRW)

Artikel 1
Das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 196), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2007 (GV. NRW. S. 258), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

  Nach der Überschrift zu § 11 werden die folgenden 
Wörter eingefügt:

„§ 11 a
Ausbildungsverkehr-Pauschale“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

    „(2) Die Aufgabenträger sind in ihrem Wirkungs-
kreis zuständige Behörde im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentli-
che Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. 
EU Nr. L 315 S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung.“

3. § 10 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 1 wird folgende neue Nummer 1 a einge-
fügt:

  „1 a. zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs“.

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Pauschale 
gemäß § 11 Abs. 2“ durch die Wörter „Pauschalen 
gemäß § 11 Absatz 1 und § 11a“ ersetzt.

 c)  In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern 
„Betriebsführung gemäß § 2 PBefG“ die Wörter 
„oder eine ähnlich gelagerte Änderung der Unter-
nehmens- oder Betriebsorganisation“ eingefügt.

4.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Angaben „§ 8“ durch 
das Wort „dem“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Angaben „§ 8“ durch 
das Wort „dem“ ersetzt und die Wörter „in den Jah-
ren 2008 bis 2010“ gestrichen.

 c)  Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.

 d)  In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

    „Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen, die 
vom Zeitpunkt des Eingangs der Pauschale gemäß 
Absatz 2 bis zu ihrer Weiterleitung oder Verwendung 
entstehen, sind zur Aufstockung dieser Pauschale zu 
verwenden; gleiches gilt für Zinsen, die bei der 
Abwicklung dieser Pauschale von Dritten verein-
nahmt werden.“

 e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

    „(5) Die Verteilung der Pauschalen wird mit Rück-
wirkung zum 1. Januar 2011 unter Berücksichtigung 
der Betriebsleistungen, der Fläche und der Einwoh-
nerzahl spätestens bis zum 31. Dezember 2012 neu 
festgesetzt. 10 vom Hundert der Pauschalen werden 
bis zu dem Zeitpunkt ihrer Neufestsetzung unter 
Vorbehalt gewährt; die nach der Neufestsetzung 
notwendigen Anpassungen der unter Vorbehalt 
gewährten Pauschalen erfolgen durch Verrechnung 
mit den danach erstmalig bewilligten Pauschalen. 

Kommen die Zweckverbände und Aufgabenträger 
gemäß § 3 Absatz 1 ihrer Verpfl ichtung nach § 16 
Absatz 8 nicht oder nicht fristgerecht nach, so kön-
nen der neuen Festsetzung der Verteilung der Pau-
schalen geschätzte Werte zugrunde gelegt werden.“

5. Nach § 11 wird folgender § 11 a eingefügt:

„§ 11 a
Ausbildungsverkehr-Pauschale

  (1) Das Land gewährt den Aufgabenträgern gemäß § 3 
Absatz 1 Satz 1 aus Landesmitteln eine jährliche Pau-
schale. Sie beträgt im Jahr 2011 100 Millionen EUR 
und ab dem Jahr 2012 jährlich 130 Millionen EUR. 
Die Pauschale wird auf die Aufgabenträger verteilt im 
Verhältnis des auf sie örtlich entfallenden Anteils an 
den landesweit für das Kalenderjahr 2008 im Jahr 
2009 festgesetzten Ausgleichsansprüchen nach § 45 a 
PBefG. Die Zuordnung der Ausgleichsansprüche der 
Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufga-
benträger tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger 
erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil an den 
vom Verkehrsunternehmen im Jahr 2008 insgesamt 
landesweit erbrachten Wagenkilometern im Straßen-
bahn- und O-Busverkehr sowie im Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. 
Im Falle einer Änderung der Aufgabenträgerschaft 
sind die Anteile entsprechend anzupassen.

  (2) Mindestens 87,5 vom Hundert der auf einen Aufga-
benträger entfallenden Pauschale sind als Ausgleich 
zu den Kosten einzusetzen, die bei der Beförderung 
von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungs-
verkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linien-
verkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 
2 PBefG entstehen und nicht durch entsprechende 
Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Die Finanzmittel 
nach Satz 1 sind hierzu an alle im jeweiligen Gebiet 
des Aufgabenträgers die Verkehre nach Satz 1 betrei-
benden Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Verkehrsunternehmen die 
Gemeinschafts-, Übergangstarife oder den landeswei-
ten Tarif gemäß § 5 Absatz 3 anwenden oder zumin-
dest anerkennen; die von den Verkehrsunternehmen 
angewendeten Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbil-
dungsverkehrs müssen darüber hinaus die Tarife für 
die entsprechenden allgemeinen Zeitfahrausweise in 
ihrer Höhe spätestens ab dem 1. August 2012 um mehr 
als 20 vom Hundert unterschreiten. Maßstab für die 
Verteilung des Anteils der Pauschale nach Satz 1 sind 
die Erträge im Ausbildungsverkehr des jeweiligen 
Jahres der Verkehrsunternehmen im Gebiet der jewei-
ligen Aufgabenträger. Die Zuordnung der Erträge der 
Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufga-
benträger tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger 
erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil an den 
vom Verkehrsunternehmen im jeweiligen Jahr insge-
samt landesweit erbrachten Wagenkilometern im Stra-
ßenbahn- und O-Busverkehr sowie im Linienverkehr 
mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 
PBefG. Die Weiterleitung dieses Anteils der Pauschale 
soll auf der Grundlage einer allgemeinen Vorschrift 
nach Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 erfolgen. 

  (3) Bis zu 12,5 vom Hundert der Pauschale dürfen 
zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortent-
wicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie 
Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr die-
nen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale 
verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür 
diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Ver-
kehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder 
juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke 
des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden.

  (4) 70 vom Hundert der Pauschale werden zum 1. 
Mai, die restlichen 30 vom Hundert zum 1. Oktober 
des jeweiligen Jahres ausgezahlt. Bei der Verwendung 
und Weiterleitung der Pauschale sind haushaltsrecht-
liche Bindungen der Empfänger und sonstige gesetz-
liche Bestimmungen zu beachten. Zinserträge oder 
ersparte Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt des 
Eingangs der Pauschale bis zu ihrer Weiterleitung 
entstehen, sind zur Aufstockung dieser Pauschale zu 
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verwenden; gleiches gilt für Zinsen, die bei der 
Abwicklung dieser Pauschale von Dritten verein-
nahmt werden.

  (5) Nicht verausgabte sowie zurück erhaltene Mittel 
dürfen bis zu sechs Monaten nach Ablauf des Kalen-
derjahres für den in Absatz 2 und 3 näher bestimm-
ten Zweck weitergeleitet werden. Bis dahin nicht 
verausgabte Mittel sind dem Land zu erstatten. Als 
Nachweis der Verwendung der Pauschale haben die 
Empfänger bis zum 30. September des Folgejahres 
eine Bestätigung über den ordnungsgemäßen Mitte-
leinsatz sowie eine Übersicht hierüber vorzulegen.“

6.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Angaben „§ 8“ 
durch das Wort „dem“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „ab dem Jahr 
2011“ durch die Wörter „spätestens ab dem Jahr 
2013“ ersetzt und danach folgender Satz angefügt: 
„§ 11 Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.“

7.  In § 14 Satz 1 werden die Angaben „§ 8“ durch das 
Wort „dem“ ersetzt.

8.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden nach den Angaben „§§ 11,“ die 
Angaben „11 a,“ eingefügt.

 b)  In Satz 3 werden nach den Angaben „§§ 11“ die 
Angaben „,11 a“ eingefügt.

9. § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 7 Satz 1 werden die Angaben „§ 11“ 
durch die Angaben „§§ 11 und 11a“ ersetzt.

 b)  Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

   „(8) Die Aufgabenträger sind verpfl ichtet, dem für 
das Verkehrswesen zuständigen Ministerium insbe-
sondere zur Neufestsetzung der Pauschalen nach 
§ 11 sowie der pauschalierten Investitionsförde-
rung nach § 12 alle erforderlichen Auskünfte, die 
amtlichen Statistiken nicht entnommen werden 
können, fristgerecht und vollständig zu erteilen; 
das Ministerium kann im Rahmen seines Aus-
kunftsanspruchs auch die Vorlage von Dokumenten 
verlangen.“

10.  In § 18 Absatz 4 wird die Zahl „2012“ durch die Zahl 
„2015“ ersetzt.

Artikel 2
Das Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r – B o r j a n s

Der Minister
für Wirtschaft, Energie, Bauen,

Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2010 S. 694

64. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)

im Gebiet der Stadt Dinslaken und der Gemeinde 
Hünxe

Vom 6. Dezember 2010

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 27. September 2010 die 64. Ände-
rung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düs-
seldorf (GEP 99) im Gebiet der Stadt Dinslaken 
beschlossen.

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr am 
29. September 2010 – III B 2 – 30.15.02.66 – gemäß § 19 
Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 
2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 212), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie 
dem Kreis Wesel, der Stadt Dinslaken sowie der 
Gemeinde Hünxe zur Einsicht für jedermann niederge-
legt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr 
(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2010

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2010 S. 695

68. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)

im Gebiet der Stadt Dormagen – Teil A
Vom 6. Dezember 2010

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 23. September 2010 die 68. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(GEP 99) im Gebiet der Stadt Dormagen – Teil A 
beschlossen.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf am 30. September 2010 – III B 2 – 
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30.15.02.69 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes NRW vom 3. Mai 2005, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. 
S. 212), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) 
sowie dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Dormagen 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf 
(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2010

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2010 S. 695

70. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)

im Gebiet der Stadt Düsseldorf
Vom 6. Dezember 2010

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 23. September 2010 die 70. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(GEP 99) im Gebiet der Stadt Düsseldorf beschlossen.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf am 24. September 2010 – III B 2 – 30.15.02.72 
– gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes NRW 
vom 3. Mai 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 212), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) 
sowie der Stadt Düsseldorf zur Einsicht für jedermann 
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf 
(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Ver-

letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2010

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2010 S. 696

2. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Detmold,

Teilabschnitt (TA) Paderborn-Höxter,
im Gebiet der Stadt Bad Wünnenberg

Vom 6. Dezember 2010

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 20. September 2010 die 2. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold, 
Teilabschnitt Paderborn-Höxter, im Gebiet der Stadt 
Bad Wünnenberg beschlossen.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold am 20. September 2010 – III B 2 – 30.14.08.02 – 
gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes NRW 
vom 3. Mai 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 212), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbehörde) 
sowie dem Kreis Paderborn und der Stadt Bad Wünnen-
berg zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Detmold 
(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2010

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2010 S. 696

4. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Detmold,

Teilabschnitt Paderborn-Höxter,
im Gebiet der Stadt Paderborn

Vom 6. Dezember 2010

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 20. September 2010 die 4. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold, 
Teilabschnitt Paderborn-Höxter, im Gebiet der Stadt 
Paderborn beschlossen.
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Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold am 20. September 2010 – III B 2 30.14.08.04 – 
gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes NRW 
vom 3. Mai 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 212), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbehörde) 
sowie dem Kreis Paderborn und der Stadt Paderborn zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Detmold 
(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2010

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2010 S. 696

21. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Münster,

Teilabschnitt Münsterland,
im Gebiet der Stadt Lengerich

Vom 6. Dezember 2010

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 20. September 2010 die 21. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Münster, 
Teilabschnitt Münsterland, im Gebiet der Stadt Lenge-
rich beschlossen.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster am 22. September 2010 – III B 2 – 30.17.03.26 – 
gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes NRW 
vom 3. Mai 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 212), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung  Münster (Regionalplanungsbehörde) 
sowie dem Kreis Steinfurt und der Stadt Lengerich zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam. Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 
5 Raumordnungsgesetz zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Münster 

(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2010

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2010 S. 697
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